






























































































































































































































216 Exscinditungs "Verfahren. 

Dritten ulld nach Anhörung des Executionssuchers die einst­
weilige Sistirung verfügen kann. Doch hat auch die Neuerung 
in dem P.E. Aufnahme gefunden, dass nicht bloss die einst­
weilige Hemmung der Zwangsvollstreckung, sondern auch di e 
Aufhebung der bereits eingeleiteten Zwangsmaassregeln ver­

. ordnet werden kann. wird, dass der Widerspmch 
des Dritten rechtlich erheblich befunden wird und dass zu­
gleich die dem Widerspruch zu Grunde liegenden Thatsachen 
glaubhaft gemacht sind. Das Recht des Executionsführers, die 
Fortsetzung der Zwangsvollstreckung oder die Aufrechterhaltung 
der Zwangsmaassregeln nach · den Bestimmungen über elen 
Sicherheitsarrest zu beantragen, wird hierdurch nicht berührt 
(§ 1021 in Verb. mit § 1030 Abs. 2 P.E.). 

Der N.E. (§ 917 in Verb. mit § 919) , die E. I (§ 603 
In Verb. mit § 60;», Ir (§ 625 in Verb . mit § 627),20) III 
(§ 627 in Verb. mit § 639) und das Gesetz (§ 688 in Ver­
bindung mit § 690) folgen principiell dem P. E. Nur sind die 
Bestimmungen derselben detaillirter. Das Gericht kann für die 
Dauer deR Exscindirungs- Streites auf Antrag anordnen: 

1. dass die Zwangsvollstreckung eingestellt werde; 
2. dass sie nm gegen Sicherheitsleistung an den Dritten 

foitgesetzt werde; . 
3. dass sie nur gegen Sicherheitsleistung an clon Exe­

cutionssucher 21) eingestellt werde. 
Dasselbe kann aber auch noeh weiter gehen und flir di e 

Dauer des Exscindirungs-Streites auf Antrag anordnen: 
1. dass die bereits vollzogenen Vollstreckungsmaassregeln 

aufgehoben wer/den; 
2. dass dieselben gegen Sicherheitsleistung an den Exe­

cutionssuchet 22) aufgehoben werden. 

20) Eier wird zuerst neben § 625 auch § 626 (§ G89 C. P. 0 .) citirt. 
21) "Die Anforderung einer derartigen Sicherheit würde namentlich 

dann angezeigt und gerechtfertigt sein, wenn nach Lage der Sache zu be­
sorgen ist, dass bei Aussetzung der Zwangsvollstreckllng dem die Execution 
betreibenden Gläubiger die dereinstige Befriedigung aus den Pfandstückeil 
erscbwert oder vereitelt werden könnte," E. des O.L.G. Jena vom 4. Fe­
bruar 18S5, Z. Senat, Seuffert Archiv, Bd. 40, No. 327. 

22) Uebcr die juristische Natur diesel' Sicherheitsleistung spricht sich 
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Bei der Sicherheitsleistung des Executionssuchers an den 
Dritten ·wird der Fall in 's Auge gefasst, dass in dem Exscin­
dirungs-Streit auf Freigebl1ng erkannt wird. Der Exscindi­
rungs-Kläger soll eine Deckung haben für den Sehadcn, welcher 
ihm dadurch erwächst, dass die Execution in das freizugebende 
Vermögensstück fortgesetzt wird . 

Bei der Sicher1Jeitsleistung des Dritten an den Executions­
sucher kommt die Möglichkeit in Betracht, dass die Exscindi­
rungs-Klage zurückgewiesen wird. Hier soll der Executions­
sucher eine Deckung haben für den Schaden, welcher ihm 
daraus erwächst, dass er die Execution llicht fortsetzen darf 
bezw. dass die vollzogenen lVIaassregeln wieder aufgehoben 
werden. 

,Val' eine Sicherheitsleistung -nicht auferlegt worden, so 
haftet der Dritte und bezw. der Executionsführer für den ver­
ursachten Schaden nach allgemeinen Grundsätzen. Also z. B. 
mch gemein em uud preussischem Recllte nur, wenn ihn ein 
Verschulden tri 1ft! Wenn aber eine Sicherheitsleistl1n 0- auferleo-t 1:1 0 

ist, dann fragt es sich, ob nicht durch die Leistung derselben 
die Verpflichtung übernommen wird, eventuell dem Beschä­
digten, unabhängig von einem subjectiven Umecht, ScluJ,dens­
ersatz zu leisten. Die Frage dürfte mit Rücksicht auf die 
Absichten des Gerichtes, des Cautionsbestellers und des Em­
pfängers zu bejahen sein. 23) 

die E. des Reichsgerichtes v. 17. December 1884, 5. Senat, Eutsch. Bd. 12, 
No. 116, Seuffert Archiv Bd. 40, No. 264 aus. Sie ist praktisch von Be­
deutung, wenn die Exscindirungs-Klage abgewiesen wird. Denn dann wird 
sich der Executionssucher an die an die Stelle des freigegebenen Pfand­
stückes getretene Sicherheit (vgl. E. des obersten Gerichtshofes für Bayern 
vom 10. Juni 1877, Sammlung, Bd. 6, No. 376) halten. Darum ist in der 
Hinterlegung die Regründung eines Pfänrlungspfandrechtes an dem hinter­
legten Gelde, bezw. an der Forderung auf Rückzahlung desselben zu er­
blicken. 

Vgl. Seuffert, C.P.O. zu § 802 S. 925. 
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